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17/20 – Kreis Coesfeld

Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haus-
haltsjahr 2020

Aufgrund des § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV. 
NRW. S. 759) in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Kreistag des 
Kreises Coesfeld mit Beschluss vom 11.12.2019 folgende 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich er-
zielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 
und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 
wird

im Ergebnisplan mit

 dem Gesamtbetrag der 
 Erträge auf  392.174.767 EUR
 dem Gesamtbetrag der 
 Aufwendungen auf  395.674.767 EUR

im Finanzplan mit

 dem Gesamtbetrag der 
 Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf 382.332.551 EUR
 dem Gesamtbetrag der 
 Auszahlungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit auf  382.345.850 EUR

 dem Gesamtbetrag der 
 Einzahlungen aus der   
 Investitionstätigkeit auf  12.549.709 EUR
 dem Gesamtbetrag der 
 Auszahlungen aus der   
 Investitionstätigkeit auf  29.102.267 EUR

 dem Gesamtbetrag der 
 Einzahlungen aus der   
 Finanzierungstätigkeit auf 4.039.037 EUR
 (hiervon aus dem Programm 
 „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ 1.789.037 EUR)
 dem Gesamtbetrag der 
 Auszahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf  2.302.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für In-
vestitionen erforderlich ist, wird auf 4.039.037 EUR festge-
setzt. Hiervon entfallen 1.789.037 EUR auf das Programm 
„NRW.BANK.Gute Schule 2020“.



Seite 32 Amtsblatt des Kreises Coesfeld Nr. 05/2020

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 13.100.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund 
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssiche-
rung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

1) Der allgemeine Hebesatz der Kreisumlage für alle 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Coes-
feld wird auf 28,81 v. H. der für das Haushaltsjahr 2020 
geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

2) Zur Deckung der durch die Aufgaben des kreiseige-
nen Jugendamtes verursachten Kosten wird von den 
kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Kreis 
Coesfeld ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche 
Mehrbelastung in Höhe von 18,75 v. H. der für das 
Haushaltsjahr 2020 geltenden Umlagegrundlagen erho-
ben. Nach Ablauf des Haushaltsjahres erfolgt eine Ab-
rechnung. Differenzen zwischen Plan und Ergebnis sind 
nach § 56 Abs. 5 Satz 2 KrO NRW im übernächsten Jahr 
auszugleichen.

3) Die Kreisumlage (einschließlich Mehrbelastung) ist in 
monatlichen Teilbeträgen von 1/12 des Jahresbetrages 
jeweils zum 17. eines Monats fällig. Fällt der Zahlungs-
tag auf einen Samstag, Sonntag oder sonstigen gesetz-
lichen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Ta-
ges der nächste Werktag. Erfolgt die Wertstellung der 
Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen 
in Höhe von 2 % p. a. für die ausstehenden Beträge er-
hoben. Im Falle einer Zahlung vor Fälligkeit werden evtl. 
entstehende Kosten der jeweiligen Kommune in Rech-
nung gestellt.  

§ 7

1)  Die im Stellenplan mit „künftig umzuwandeln“ (ku) ver-
sehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach 
der nächst niedrigeren Gruppe wiederbesetzt werden; 
abweichende Festlegungen im Stellenplan bleiben un-
berührt.

2)  Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) verse-
henen Stellen dürfen bei Freiwerden nicht wiederbesetzt 
werden; abweichende Festlegungen im Stellenplan blei-
ben unberührt.

3) Auf Planstellen/Stellen ohne Aufwand (Leerstellen) kön-
nen Beschäftigte geführt werden, wenn und sobald sie 
langfristig vom Dienst freigestellt sind und keine Bezü-
ge mehr erhalten. Sobald die Freistellung beendet ist, 
sind die Beschäftigten auf freien oder freigewordenen 
Planstellen/Stellen (mit Aufwand) zu führen. Für den 
Fall, dass bei Beendigung der Freistellung keine ent-
sprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht, wird 
der Landrat hiermit ermächtigt, Beschäftigte vorüberge-
hend auf Leerstellen weiter zu führen, und zwar solange, 
bis eine entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung 
steht. Die hiernach in Anspruch genommene Leerstelle 
gilt für die Dauer der vorübergehenden Besetzung als 

eingerichtete Planstelle/Stelle mit Bezügeaufwand; die 
Bewertung entspricht der von dem Beschäftigten er-
reichten Gruppe. Bei der Freistellung im Rahmen der Al-
tersteilzeit und bei Personalgestellung bzw. langfristiger 
Abordnung gegen Erstattung des vollen Aufwandes kann 
entsprechend verfahren werden.

4)  Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende 
und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch 
von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dür-
fen Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich 
Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit 
vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die Planstel-
le oder Stelle soll grundsätzlich spätestens in dem nach 
dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden Haushalts-
jahr umgewandelt werden. Die entsprechende Planstelle 
gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der 
vergleichbaren Entgeltgruppe umgewandelt, soweit dies 
notwendig ist.

§ 8

Die Leitlinien der Budgetierung sind mit ihren haushalts-
rechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssat-
zung.

§ 9

Folgende Wertgrenzen werden festgelegt:

1)  Nachtragssatzung 

 Die Wertgrenze für den Ausweis von erheblichen Ände-
rungen bei Erträgen und Aufwendungen und bei Einzah-
lungen und Auszahlungen in einem Nachtragshaushalts-
plan wird gemäß § 10 Abs. 1 KomHVO NRW mit einem 
Wert von mindestens 50.000 EUR je Zeile im Teilergeb-
nis- bzw. Teilfinanzplan auf Produktgruppenebene fest-
gelegt.

2)  Investitionen

 Die Wertgrenze für den detaillierten Ausweis von Investi-
tionen im Sinne des § 13 Abs. 1 KomHVO NRW im Teilfi-
nanzplan wird mit 50.000 EUR festgelegt.

3)  Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen 

 Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im 
Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind unerheblich, wenn 
die Überschreitung des Ansatzes einer einzelnen Zeile 
je Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan auf Produktgrup-
penebene nicht mehr als 10 % beträgt. Unabhängig 
hiervon sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen bis einschließlich 50.000 EUR je Zei-
le im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan auf Pro-
duktgruppenebene unerheblich.

 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen, die aus internen Leistungsbeziehungen und 
bilanziellen Abschreibungen entstehen, die zur Erfüllung 
gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen geleistet 
werden müssen oder als außerordentlich einzustufen sind, 
gelten in jedem Fall als unerheblich. Dies gilt auch für 
über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Rahmen 
der Vermögensbewirtschaftung der Rekultivierungs- und 
Pensionsrücklage.

4)  Außerordentliche Aufwendungen und Erträge 

 Im Ergebnisplan wird der Saldo aus den außerordent-
lichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwen-
dungen als außerordentliches Ergebnis (vgl. § 2 Abs. 2 
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Nr. 4 KomHVO NRW) ausgewiesen, wenn der Saldo das 
Merkmal „von einiger materieller Bedeutung“ erfüllt. 

5)  Rückstellungen 

 Rückstellungen sind nach § 37 Abs. 5 und Abs. 6 KomH-
VO NRW im Einzelfall ab 5.000 EUR zu bilden. 

6)  Rechnungsabgrenzungsposten 

 Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungs-
posten wird auf 10.000 EUR im Einzelfall festgesetzt.

 Auch wenn im Einzelfall die Wertgrenze unterschritten 
wird, ist dennoch eine Abgrenzung vorzunehmen, wenn 
die Gesamtsumme des abzugrenzenden Betrages in 
ähnlichen oder gleich gelagerten Sachverhalten den Be-
trag von 50.000 EUR überschreitet.

Anlage zu § 8 
der Haushaltssatzung 2020 des Kreises Coesfeld

Leitlinien der Budgetierung

I. Budgets

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW können zur flexiblen 
Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen so-
wie Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden 
werden. Der Kreishaushalt wird in 5 organisationsbezogene 
Budgets aufgeteilt. Die Budgets 1 - 4 entsprechen dabei je-
weils einem Dezernat. 

Budget Produktbereich
1 
Sicherheit, 
Bauen und 
Umwelt

32 - Sicherheit und Ordnung
35 - Zentrale Ausländerbehörde
36 - Straßenverkehr
39 - Veterinärdienst und 
 Lebensmittelüberwachung
63 - Bauen und Wohnen
70 - Umwelt

2
Arbeit und 
Soziales, Schule 
und Kultur, 
Jugend und 
Gesundheit

40 - Schule, Bildung und Kultur 
 (einschl. Schulamt für den Kreis 
 Coesfeld)
50 - Soziales und Jobcenter
51 - Jugendamt
53 - Gesundheitsamt

3 
Zentrale Dienste, 
Vermessung und 
Kreisstraßen

11 - Personal und Organisation
20 - Finanzen und Liegenschaften
62 - Vermessung und Kataster
66 - Straßenbau und -unterhaltung

4 
Landrat

00 - Verwaltungsleitung inkl. 
 Kommunales Integrationszentrum
01 - Büro des Landrats
02 - Gleichstellungsbeauftragte
08 - Personalrat
14 - Rechnungsprüfung
31 - Kreispolizeibehörde

5 
Allgemeine 
Finanzwirtschaft

21 - Allgemeine Finanzwirtschaft

 

In einem Budget werden alle Ansätze der von den jeweiligen 
Dezernaten zu bewirtschaftenden Ertrags- und Aufwandspo-
sitionen ausgewiesen. Die Summe der Erträge und die Sum-
me der Aufwendungen des Budgets sind gem. § 21 Abs. 1 
Satz 2 KomHVO NRW für die Haushaltsführung verbindlich. 
Gleiches gilt für Einzahlungs- und Auszahlungspositionen in 
der Finanzrechnung. 

Die Bewirtschaftung der Budgets darf gem. § 21 Abs. 3 
KomHVO NRW nicht zu einer Minderung des Saldos aus 
laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Die Neueinrichtung eines Budgets bedarf der Beschlussfas-
sung des Kreistages. 

Budgetverantwortlicher ist der jeweilige Dezernent und beim 
Budget 5 der Kämmerer.

II. Budgetvollzug - 
Bewirtschaftung und Abschluss der Budgets

Die Bewirtschaftung der Budgets wird durch folgende Rege-
lungen unterstützt:

1. Deckungsfähigkeit

 Die innerhalb des jeweiligen Budgets bewirtschafteten 
Ertrags- und Aufwandsermächtigungen sind - mit Aus-
nahme der Verfügungsmittel des Landrates sowie der 
internen Leistungsverrechnungen und der Abschrei-
bungen - gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW gegenseitig 
deckungsfähig. Dasselbe gilt auch für Einzahlungen und 
Auszahlungen für Investitionen.

 Liegen bei einer Aufwandsposition die Voraussetzungen 
für die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen 
oder Verbindlichkeiten vor, steht diese Aufwandsermäch-
tigung bis zur Höhe der Rückstellung bzw. Verbindlich-
keit nicht zur Deckung anderer Aufwendungen zur Verfü-
gung.

 Die Aufwandsermächtigungen - mit Ausnahme der Verfü-
gungsmittel des Landrates sowie der Internen Leistungs-
verrechnungen und der Abschreibungen - sind einseitig 
deckungsfähig zugunsten der Personalaufwendungen 
für vorübergehend Beschäftigte.

2. Unechte Deckungsfähigkeit

 Mehrerträge innerhalb eines Budgets berechtigen gem. 
§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW zu Mehraufwendungen für 
Zwecke des Budgets (unechte Deckungsfähigkeit). Das 
Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Aus-
zahlungsermächtigungen für Investitionen. Die Mehr-
aufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als 
überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. 
Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen dür-
fen nur zur Erfüllung ihres Zwecks verwendet werden. 
Die Inanspruchnahme der unechten Deckungsfähigkeit 
im Sinne des § 21 Absatz 2 KomHVO NRW ist nur zuläs-
sig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet 
ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung 
beachtet werden.

3. Übertragbarkeit 

 In Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW 
wird für Ermächtigungsübertragungen folgende Rege-
lung getroffen:

a) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszah-
lungen können nur mit Zustimmung des Kämmerers 
maximal bis zur Höhe des jeweiligen Haushaltsan-
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satzes übertragen werden. Stimmt der Kämmerer 
der Übertragung zu, bleiben die Ermächtigungen bis 
zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. 
In begründeten Einzelfällen kann der Kämmerer eine 
mehrjährige Ermächtigungsübertragung zulassen.

b) Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind 
grundsätzlich bis zur Höhe des jeweiligen Haushalts-
ansatzes übertragbar. Sie bleiben bis zur Fälligkeit 
der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Wer-
den Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht 
begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum 
Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jah-
res verfügbar.

 Im Übrigen gelten für Ermächtigungsübertragungen die 
Bestimmungen des § 22 Abs. 2 bis 4 KomHVO NRW.

4. Zweckbindung und neue freiwillige Maßnahmen

 Zweckgebundene Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen 
im Sinne des § 22 Abs. 3 KomHVO NRW bleiben bis zur 
Erfüllung ihres Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten 
Zahlung verfügbar.

 Sofern nicht zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzah-
lungen oder nicht in Anspruch genommene Aufwands-
ermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen innerhalb 
eines Budgets für neue freiwillige Aufgaben verwendet 
werden sollen und hierdurch auch nur möglicherweise 
dauernde Verpflichtungen gegenüber Dritten entstehen 
können, ist eine vorherige Beschlussfassung des Kreis-
tages erforderlich.

5. Budgetverschiebungen

 Die Ermächtigungen für Erträge und Aufwendungen in-
nerhalb eines Budgets stehen insgesamt als Summe für 
die Budgetzwecke zur Verfügung. Der Budgetrahmen 
lässt daher bei einem höheren Bedarf als zweckgebun-
dene einzelne Ermächtigung dafür enthalten sind, die In-
anspruchnahme anderer Aufwandspositionen des Bud-
gets zu, ohne dass dadurch haushaltsrechtlich relevante 
über- oder außerplanmäßige Aufwendungen entstehen.

 Der im Laufe eines Haushaltsjahres auftretende Mehr-
bedarf in einzelnen Produktbereichen oder bei einzel-
nen Produktgruppen/Produkten ist grundsätzlich unter 
Ausschöpfung aller Einsparungs- und sonstigen Finan-
zierungsmöglichkeiten vom zuständigen Budgetverant-
wortlichen innerhalb des Budgets eigenverantwortlich 
auszugleichen.

 Zum Ausgleich eines Mehrbedarfs können Mittel zwi-
schen den Produktbereichen unter Beachtung der vom 
Kreistag im Rahmen der Haushaltsberatungen aner-
kannten Produktstandards verschoben werden. Über 
die Verschiebung von Mitteln zwischen den einzelnen 
Produktbereichen eines Budgets entscheidet der Bud-
getverantwortliche.

 Dem Kreistag sind Mittelverschiebungen innerhalb eines 
Budgets im Rahmen des Berichtswesens zur Kenntnis 
zu bringen, soweit ein Betrag in Höhe von 50.000 EUR 
überschritten wird oder durch die Mittelverschiebung die 
Produktstandards in einem Produktbereich verändert 
werden.

6. Budgetüberschreitungen

 Können die zur Deckung eines Mehrbedarfs benötigten 
Mittel nicht oder nicht vollständig innerhalb des Budgets 
erwirtschaftet werden (rechtzeitig vor der Auftragsver-
gabe zu prüfen), finden die Regelungen zur Leistung 

von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW Anwendung. Über-
planmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen sind danach nur zulässig, soweit sie un-
abweisbar sind. Die Deckung soll jeweils im laufenden 
Haushaltsjahr gewährleistet sein.

 Sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung 
durch den Kreistag. In allen übrigen Fällen entscheidet 
der Kämmerer.

 Vom Kämmerer genehmigte Budgetüberschreitungen 
sind dem Kreistag im Rahmen des Berichtswesens zur 
Kenntnis zu bringen. 

 Auf die Wertgrenzen gem. § 9 Abs. 3 der Haushaltssat-
zung wird verwiesen.

 Die Verpflichtungen zum Erlass einer Nachtragssatzung 
gem. § 81 Abs. 2 GO NRW bleiben von dieser Regelung 
unberührt.

7. Schulbudgets

 Für die eingerichteten Schulbudgets (Kostenstellen 
A0401 – A0403) gelten die in der Vereinbarung zur Bud-
getierung zwischen dem Kreis Coesfeld und den Berufs-
kollegs des Kreises Coesfeld getroffenen Regelungen 
vom 01.01.2008. 

 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 53 
Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 80 Abs. 5 GO NRW der Bezirks-
regierung Münster mit Schreiben vom 12.12.2019 angezeigt 
worden. Die nach § 56 Abs. 2 Satz 2 KrO NRW erforderliche 
Genehmigung der Festsetzung des Umlagesatzes zur allge-
meinen Kreisumlage ist von der Bezirksregierung Münster 
mit Verfügung vom 06.03.2020 erteilt worden. Mit dieser 
Verfügung wurde die Festsetzung des Umlagesatzes der 
allgemeinen Kreisumlage mit 28,81 % genehmigt. 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit ihren 
Anlagen liegt ab dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung bis 
zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. § 96 
Abs. 2 GO NRW

im Gebäude I 
der Kreisverwaltung Coesfeld (Zimmer 308),
Abteilung 20 - Finanzen und Liegenschaften,

Friedrich-Ebert-Str. 7,
48653 Coesfeld,

während der allgemeinen Dienstzeit (montags bis donners-
tags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 
Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) zur Einsicht-
nahme aus. Darüber hinaus ist die Haushaltssatzung mit 
Anlagen im Internet unter der Adresse http://www.kreis-
coesfeld.de/ (Rubrik: Kreisverwaltung/Haushalt + Finan-
zen/Haushalt 2020) verfügbar.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der KrO NRW und der GO 
NRW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
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b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher bean-
standet

 oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis Coesfeld vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Coesfeld, den 13.03.2020

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Dr. Schulze Pellengahr
Landrat

18/20 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung über die Einteilung des Kreisgebietes 
in Wahlbezirke für die allgemeinen Kommunalwahlen 
2020

Der Kreiswahlausschuss für die Kommunalwahlen 2014-
2020 des Kreises Coesfeld hat in seiner Sitzung am 
10. März 2020 das Wahlgebiet des Kreises Coesfeld in 27 
Wahlbezirke eingeteilt.

Gemäß § 6 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im 
Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. 
NRW. S. 454, ber. S. 509 und GV. NRW. 1999, S. 70) zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. April 
2019 (GV. NRW. S. 202), in Verbindung mit § 3 Nr. 3 der 
Kommunalwahlordnung vom 31. August 1993 (GV. NRW. 
S. 592, ber. S. 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
9. Oktober 2019 (GV. NRW. S. 602), gebe ich hiermit die 
Einteilung des Kreises Coesfeld (Wahlgebiet) in die nachfol-
genden Wahlbezirke bekannt.

Kreiswahl-
bezirk

Gemeinde gemeindliche 
Wahlbezirke

I
Ascheberg teilw. 3, 10 bis 14
Nordkirchen teilw. 12 bis 14

II Ascheberg teilw. 1, 2, 4 bis 9
III Billerbeck teilw. 1 bis 4, 6, 7, 9, 10

IV
Billerbeck teilw. 5, 8, 11 bis 13
Rosendahl teilw. 1 bis 4, 8

V Coesfeld teilw. 6, 15, 17 bis 19
VI Coesfeld teilw. 4, 5, 7, 13, 14
VII Coesfeld teilw. 1, 3, 11, 12
VIII Coesfeld teilw. 2, 8 bis 10
IX Dülmen teilw. 1, 6, 7, 8
X Dülmen teilw. 2, 3, 4, 5
XI Dülmen teilw. 9 bis 12
XII Dülmen teilw. 13 bis 17
XIII Dülmen teilw. 18 bis 21

XIV Havixbeck teilw. 1 bis 3, 5, 8 bis 11

XV
Havixbeck teilw. 4, 6, 7, 12, 13
Nottuln teilw. 9, 16

XVI Lüdinghausen teilw. 1 bis 3, 11, 12
XVII Lüdinghausen teilw. 4 bis 8
XVIII Lüdinghausen teilw. 9, 13 bis 17
XIX Nordkirchen teilw. 1 bis 11
XX Nottuln teilw. 1 bis 7
XXI Nottuln teilw. 8, 10 bis 15
XXII Olfen teilw. 2, 5 bis 10, 15, 16

XXIII
Olfen teilw. 1, 3, 4, 11 bis 14
Lüdinghausen teilw. 10

XXIV
Rosendahl teilw. 5 bis 7, 9 bis 13
Coesfeld teilw. 16

XXV Senden teilw. 1 bis 3, 6, 8, 10
XXVI Senden teilw. 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14

XXVII
Senden teilw. 13, 15 bis 17
Dülmen teilw. 22

Coesfeld, 10.03.2020

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Dr. Tepe
Kreiswahlleiter für die
Kommunalwahlen 2020

19/20 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung des Gesamtabschlusses 2018 des 
Kreises Coesfeld

Aufgrund § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KrO NRW) in Verbindung mit § 116 Abs. 9 
Satz 2 und § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der aktuellen Fassung 
wird nachstehender Beschluss des Kreistages des Kreises 
Coesfeld vom 11.12.2019 öffentlich bekannt gemacht:

Der Kreistag hat am 11.12.2019 den vom Rechnungsprü-
fungsausschuss testierten Gesamtabschluss des Kreises 
Coesfeld für das Haushaltsjahr 2018 in der Fassung vom 
31.10.2019 mit einer Bilanzsumme von 397.639.811,81 € 
sowie einem ausgewiesenen Gesamtjahresfehlbetrag in 
Höhe von 1.085.788,74 € bestätigt und dem Landrat für den 
Gesamtabschluss zum 31.12.2018 die Entlastung erteilt. 
Ferner hat der Kreistag beschlossen, dass der sich aus den 
Jahresergebnissen der Beteiligungen des Kreises Coesfeld 
einschließlich der Konsolidierungsbuchungen ergebende 
Überschuss in Höhe von 247.496,77 € dem in der Gesamt-
bilanz ausgewiesenen Eigenkapital, hier: der allgemeinen 
Rücklage, zugeführt wird.
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Gesamtbilanz zum 31.12.2018

AKTIVA
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PASSIVA
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Gesamtergebnisrechnung 2018

Der Gesamtabschluss 2018 des Kreises Coesfeld wurde ge-
mäß § 53 Abs. 1 KrO NRW in Verbindung mit § 116 Abs. 9 
und § 96 Abs. 2 GO NRW der Bezirksregierung Münster mit 
Schreiben vom 12.12.2019 angezeigt.

Die vollständige Fassung des Gesamtabschlusses 2018 
einschließlich der Anlagen kann im Internet unter der Adres-
se http://www.kreis-coesfeld.de/ (Rubrik: Kreisverwaltung / 
Haushalt + Finanzen / Gesamtabschlüsse) eingesehen wer-
den. Ferner liegt der Gesamtabschluss 2018 einschließlich 
der Anlagen ab dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung bis 
zur Feststellung des folgenden Gesamtabschlusses 

im Gebäude I 
der Kreisverwaltung Coesfeld (Zimmer 308),
Abteilung 20 – Finanzen und Liegenschaften,

Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld,

während der allgemeinen Dienstzeit (montags bis donners-
tags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 

Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) zur Einsicht-
nahme aus.

Coesfeld, den 02.03.2020

Kreis Coesfeld
Der Landrat
In Vertretung
gez. Dr. Tepe
Kreisdirektor
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20/20 - Stadt Dülmen

Tagesordnung für die Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Dülmen am 19.03.2020

Am Donnerstag, 19.03.2020, 17:45 Uhr, findet in der Aula des 
Clemens-Brentano-Gymnasiums eine Sitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung mit folgender Tagesordnung statt: 

Tagesordnung

I. Öffentliche Sitzung

TOP Bezeichnung

1. Einwohnerfragestunde

2. Prüfung des Jahresabschlusses 2018

3. Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Stadt 
Dülmen

4. Entlastung der Bürgermeisterin für das Haushaltsjahr 
2018

5. Jahresabschluss 2018 des eigenbetriebsähnlichen 
Betriebes „Grundstücksmanagement der Stadt Dül-
men“

6. Wirtschaftsplan 2020 des eigenbetriebsähnlichen 
Betriebes „Grundstücksmanagement der Stadt Dül-
men“

7. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem 
Haushaltsjahr 2019

8. Verwendung von Fördergeldern aus dem Programm 
„Gute Schule 2020“

9. Veranstaltungsprogramm des Bereiches Kultur für 
die Saison 2020/2021

10. IX. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhe-
bung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme 
von Angeboten in Kindertageseinrichtungen, Kinder-
tagespflege und offenen Ganztagsschulen auf dem 
Gebiet der Stadt Dülmen

11. Verfahren zur I. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 232 „Linnertstraße – Teil III“

 hier: Erneuter Entwurfsbeschluss
a) Beratung und Beschluss über eingegangene 

Stellungnahmen
  b) Erneuter Entwurfsbeschluss

12. Verfahren zur 94. Änderung des Flächennutzungs-
plans für die Bereiche „Am Kleuterbach – Erweite-
rung“ und „Dörfer Geist – Teilrücknahme“

 hier: Aufstellungsbeschluss

13. a) Verfahren zur Aufstellung des Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes Nr. 245 „Erweiterung 
Dümo Reisemobile“ 

  hier: Aufstellungsbeschluss
 b) Teilaufhebung und I. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 13/2 „Dörfer Geist“
  hier: Aufstellungsbeschluss

14. Einrichtung von Fahrradstraßen zur Förderung des 
Radverkehrs

 hier: Beschluss zur Einrichtung von vier Fahrradstraßen

15. Sicherungskonzept Innenstadt

16. Erschließungsbeitragsabrechnung Auf der Flage 
(von Coesfelder Straße bis Sebastian-Bach-Straße)

17. Verbesserung der Wohnsituation in Dülmen
 hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 13.11.2019

18. Prüfung der Fusion/Verschmelzung der Wohnungs-
bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis 
Coesfeld e. G., Coesfeld, mit der WohnBau West-
münsterland e. G., Borken; 

 hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 13.11.2019

19. Räumliche Weiterentwicklung der Kardinal-von-Ga-
len-Hauptschule und Hermann-Leeser-Realschule;

 hier: Antrag der FDP-Fraktion vom 01.02.2020

20. Bürgerbegehren zur dauerhaften Sperrung des Kö-
nigsplatzes; 

 hier: Teilzulässigkeitsentscheidung im Vorprüfverfahren

21. Ausschussbesetzungen

22. Mitteilungen der Bürgermeisterin

23. Anfragen von Stadtverordneten

II. Nicht öffentliche Sitzung

TOP Bezeichnung

24. Gremien und Nebentätigkeiten

25. Verleihung der Sportplakette der Stadt Dülmen für 
hervorragende Verdienste um das Dülmener Sport-
leben

26. Mitteilungen der Bürgermeisterin

27. Anfragen von Stadtverordneten

Hinweis:
Ohne Anerkennung eines Rechtsanspruches können in-
teressierte Einwohner der Stadt Dülmen die Vorlagen des 
öffentlichen Teils für diese Sitzung auf der Homepage der 
Stadt Dülmen (www.duelmen.de/1538.html) unter der Ru-
brik Rathaus | Politik | Ratsinformationssystem einsehen 
oder bis zum Sitzungstag bei der Infothek des Bürgerbüros 
(geöffnet montags bis donnerstags von 08:00 bis 18:00 Uhr 
und freitags von 08:00 bis 13:00 Uhr) kostenfrei erhalten.

Dülmen, 16.03.2020

STADT DÜLMEN
Die Bürgermeisterin
gez. Stremlau

21/20 - Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparurkunden 
der Sparkasse Westmünsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland 
mit der Nr. 370030710 (ggf. ausgestellt unter der Nummer 
30138929, BLZ 401 540 06) geführten Spareinlage bean-
tragt das Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 
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Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 27.05.2020 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 27.02.2020

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland 
mit der Nr. 370038903 (ggf. ausgestellt unter der Nummer 
30158141, BLZ 401 540 06) geführten Spareinlage bean-
tragt das Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 27.05.2020 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 27.02.2020

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 337104863 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 28.05.2020 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 28.02.2020

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 309013381 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 25.02.2020

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 337275705 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 25.02.2020

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 337275713 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 25.02.2020

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 338020290 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 03.03.2020

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 337204622 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 04.03.2020

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 337417430 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 04.03.2020

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 336985981 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 05.03.2020

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand
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Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 359304227 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 06.03.2020

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 459018420 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 06.03.2020

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


